
 
   
    

Waffenmeldungen Aufgrund der Schengen 
Übergangsbestimmungen (Artikel 42a WG) 
Meldefrist:  12 Monate nach Inkraftsetzung der WG Revision 
Waffenkategorie Meldung Bemerkung 
WES pflichtige Waffen wie Pistolen, 
Revolver, Unterhebelrepetierer, 
Selbstlader etc. Nein 

 

Einschüssige Kaninchentöter Nein  
Schreckschusswaffen mit oder ohne 
Abschussvorrichtung für 
pyrotechnische Munition Nein 

 

Soft Air Waffen (mit echten Waffen 
verwechselbar oder nicht) Nein 

 

Druckluftwaffen (über oder unter 7,5 
Joule, mit echten Waffen 
verwechselbar oder nicht) Nein 

 

Imitationswaffen Nein  
Einschüssige und mehrläufige 
Jagdgewehre 

Ja 

Nur, wenn nicht vom 
Inhaber einer 
Waffenhandelsbewilligung 
erworben 

Handrepetiergewehre aus dem 
ausserdienstlichen, sportlichen und 
jagdlichen Schiesswesen, also 
Karabiner, Standardgewehre und 
Stutzer Ja 

Nur, wenn nicht vom 
Inhaber einer 
Waffenhandelsbewilligung 
oder vom Bund erworben 

 
Meldungen Aufgrund der CH Revision 
Übergangsbestimmungen (Artikel 42 WG) 
Waffenzubehör (Schalldämpfer, 
Laser- und Nachtsichtzielgeräte sowie 
deren besonders konstruierte 
Bestandteile) Ja 

Nur Meldung innert 3 Mt, 
kein Antrag für eine 
Ausnahmebewilligung 

Seriefeuerwaffen, militärische 
Abschussgeräte von Munition, 
Geschossen oder Flugkörpern mit 
Sprengwirkung, Granatwerfern als 
Zusatz zu einer Feuerwaffe, 
Feuerwaffen, die einen 
Gebrauchsgegenstand vortäuschen Ja 

Meldung innert 3 Mt, 
Ausnahmebewilligung 
beantragen (wenn nicht 
bereits vorliegend) innert 
6 Mt oder veräussern an 
Berechtigten innert 6 Mt. 
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proTELL 
Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht 
Société pour un droit libéral sur les armes 
Società per un diritto liberale sulle armi 
3000 Bern 


